
Heft 04 • April 2021 • Ausgabetermin: 31. März 2021 • Jahrgang 31  Preis: 1,00 €



AMTSBLATT Heft 04 · April 2021 - Jahrgang 31 Seite 2

Öffentliche Bekanntmachungen

Amtlicher Teil

Notrufe
Polizei 110 BPOL-Bürgerhinweis 0180 / 234566
Rettungsdienst/Feuerwehr 112 Hilfe für Frauen in Not (24 Std.)
Polizeiposten Sayda 037365 / 609810 Frauenschutzhaus Freiberg Tel./Fax: 03731 / 22561
Bundespolizeiinspektion 037327 / 8610  E-Mail: kontakt@frauenschutzhaus-freiberg.de

Rufnummern der Gemeindeverwaltung
Zentrale: 037361 – 1597-0  Sprechzeiten: 
Fax:  037361 – 159750   Dienstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,  14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Internet:  www.neuhausen.de  Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,  14.00 Uhr – 15.00 Uhr 
E-Mail: post@gemeinde-neuhausen.de Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Bankverbindung: IBAN: DE34 8705 2000 3535 0008 49 | BIC: WELADED1FGX | Sparkasse Mittelsachsen

Touristinformation
Telefon:  037361 1597-77, Fax: 037361 1597-50 
E-Mail:  touristinfo@gemeinde-neuhausen.de 
Internet:  www.neuhausen.de
 Mo – Do 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 Fr 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Bibliothek 
Telefon:  037361 – 15860
E-Mail:  bibliothek@neuhausen-erzgebirge.de
 Mo, Di, Fr 14.00 Uhr – 18.00 Uhr  
 Do   9.00 Uhr – 13.00 Uhr 

Bibliothek Cämmerswalde

Di    14.30 Uhr – 17.30 Uhr
im Haus des Gastes 

Am 17.03.2021 fand eine öffent-
liche Sitzung des Gemeinderates 
Neuhausen statt, in der folgende 
Beschlüsse gefasst wurden:
Beschluss Nr. 01.03.2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. be-
schließt, den Auftrag für „Vergabe von Leistungen zur Sanie-
rung der Trauerhalle Neuhausen im Rahmen der LEADER-
Förderung – Los Baumeisterarbeiten (01-GLM-2021)“ an die 
Firma Bau-Müller GmbH, Neuhausen zum Angebotspreis von 
123.235,84 € brutto zu vergeben.

Beschluss Nr. 02.03.2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. be-
schließt, den Auftrag für „Vergabe von Leistungen zur Sa-

nierung der Trauerhalle Neuhausen im Rahmen der LEA-
DER-Förderung – Los Dacharbeiten (02-GLM-2021)“ an die 
Firma Alexander Kügler, Neuhausen zum Angebotspreis von 
28.587,58 € brutto zu vergeben.

Beschluss Nr. 03.03.2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. be-
schließt, den Auftrag für „Vergabe von Leistungen zur Sanie-
rung der Trauerhalle Neuhausen im Rahmen der LEADER-För-
derung – Los Umzäunung (03-GLM-2021)“ an die Firma Heinz 
Kaden, Inh. Astrid Fiedler, Deutschneudorf zum Angebotspreis 
von 35.193,36 € brutto zu vergeben.

Beschluss Nr. 04.03.2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. be-
schließt, den Auftrag für „Vergabe von Leistungen zur Sanie-
rung der Trauerhalle Neuhausen im Rahmen der LEADER-För-
derung – Los Elektroinstallation (04-GLM-2021)“ an die Firma 
Elektro-Berthel, Rechenberg-Bienenmühle zum Angebotspreis 
von 11.859,78 € brutto zu vergeben.

Beschluss Nr. 04.03.2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. beschließt 
die Annahme von Sach- und Geldspenden, Schenkungen und 
Zuwendungen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO einwerben und annehmen oder 
an Dritte vermitteln darf, die sich an der Erfüllung von Aufga-
ben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO beteiligen.
Die zu beschließende Spendensumme beträgt 1.000,00 € 
an Geldspenden und 0 € an Sachspenden im Jahr 2020 so-
wie 440,00 € an Geldspenden und 0 € an Sachspenden im 
Jahr 2021 (Stand 09.03.2021). Insgesamt wurden im Jahr 2020 
Spenden in Höhe von 23.987,98 € und im Jahr 2021 Spenden 
in Höhe von 1.015,00 € vom Gemeinderat beschlossen.

Der genaue TERMIN der nächsten öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung wird durch Aushang an den Verkündungstafeln in 
Neuhausen und Cämmerswalde bekanntgegeben.
Mit der Ladung wird auch die Tagesordnung bekanntgegeben. 
Alle Einwohner sind dazu herzlich eingeladen.

P. Haustein
Bürgermeister
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Bekanntmachung
über die Auslegung der Plan-
unterlagen im Planfeststellungs-
verfahren für das Bauvorhaben  
S 211 – Ersatzneubau Brücke 
BW 8, einschl. BW 6 und BW 10
über die Flöha in Neuhausen; 
1. Tektur 
Geschäftszeichen: C32-0522/662

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung 
Zschopau, Sitz Chemnitz, hat für das genannte Bauvorhaben 
die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens gemäß § 39 
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) i. V. m. § 1 Abs. 1 S. 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVfG) und §§ 72 bis 77 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG) beantragt. 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegeri-
schen Ausgleichs- und Ersatzmaß-nahmen werden Grundstü-
cke der Gemeinde Neuhausen (Gemarkungen Neuhausen und 
Dittersbach) beansprucht.

Das Vorhaben umfasst den Ausbau der Staatsstraße S 211 in 
der Ortslage Neuhausen am Ortsausgang in Fahrtrichtung Ol-
bernhau auf einer Länge von ca. 290 m. Im Zuge der Baumaß-
nahme werden die Brückenbauwerke 8 und 10 über die Flöha 
bzw. den Flutgraben sowie die zwischen beiden Bauwerken 
befindliche Stützwand BW 6 neu hergestellt.

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeits-prüfung gem. § 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung 
mit § 3 Abs. 1 Nr. 2, Anlage 1 Nr. 2 c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsU-
VPG).

Der Vorhabenträger hat die entscheidungserheblichen Unterla-
gen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens im Zuge der 
1. Tektur angepasst und vorgelegt. Diese sind Bestandteil der 
nachfolgend aufgeführten Auslegungsunterlagen sind:

Nr. der Unterlage Bezeichnung

1 Erläuterungsbericht

2 Übersichtskarte

3 Übersichtslageplan

5 Lageplan

6 Höhenplan

9.2 Lageplan der landschaftspflegerischen  
 Maßnahmen 

9.3 Maßnahmeblätter

9.4 Vergleichende Gegenüberstellung

10.1 Grunderwerbsplan

10.2 Grunderwerbsverzeichnis

11 Regelungsverzeichnis

11.1 Ortsdurchfahrtsvereinbarung

14 Straßenquerschnitte

15.1 Bauwerksskizze Bauwerk 8

15.2 Bauwerksskizze Bauwerk 6

15.3 Bauwerksskizze Bauwerk 10

16.1 Leitungsplan

16.2 Bauphasenplan

16.3 Umleitungsstrecke

18.1 Untersuchung zur Strecke und den  
 Bauwerken mit Anlage Berechnungen  
 Bauwerke

18.2 Wasserhaltungsplan

18.3 Entwässerungslageplan

18.4 LBP-Maßnahme A4 Rückbau Wehr mit  
 Übersichtslageplan und Längs- und  
 Querschnitt

18.5 Numerische Wasserspiegellagen-
 berechnung mit Lageplänen

18.6 Bemessung der Sohlbefestigung mit  
 Lageplänen

18.7 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

19.1 Erläuterungsbericht – LBP mit Bestands-
 und Konfliktplan

19.2 Artenschutzfachbeitrag mit Plan

19.3 FFH-Verträglichkeitsprüfung mit 
 Übersichtskarte und 
 Karte: Lebensraumtypen und Arten

19.4 Feststellung der UVP-Pflicht

Die ausgelegten Planunterlagen enthalten die nach § 16 Abs. 1 
UVPG notwendigen Unterlagen für die Umweltverträglichkeits-
prüfung. Die hiermit eingeleitete Anhörung zu den Planunterla-
gen (§ 39 Abs. 3 Satz 2 Sächsisches Straßengesetz – Sächs-
StrG i. V. m. § 73 Abs. 3 bis 5 Verwaltungsverfahrensgesetz 
– VwVfG) stellt zugleich die Beteiligung der Öffentlichkeit zu 
den Umweltauswirkungen nach § 18 Abs. 1 UVPG dar.
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 

vom 6. April 2021 bis einschließlich 5. Mai 2021

in der Gemeindeverwaltung Neuhausen, Zimmer 110, 
Bahnhofstraße 12 in 09544 Neuhausen/Erzgeb., während der 
Dienststunden    

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 15:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen, ist eine „Ein-
sichtnahme in Unterlagen, die nach den geltenden Vorschriften 
auszulegen oder niederzulegen sind“ (§ 2b Satz 1 Nr. 9 Säch-
sische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO). Die 
Einsichtnahme stellt daher einen triftigen Grund zum Verlassen 
der Unterkunft dar.

Der Inhalt der vorliegenden Bekanntmachung nach § 19 Ab-
satz 1 UVPG und der nach § 19 Absatz 2 UVPG auszulegen-
den Unterlagen werden im UVP-Portal unter https://www.uvp-
verbund.de/ zugänglich gemacht. Das UVP-Portal entspricht 
den Anforderungen des § 27a Verwaltungsverfahrensgesetz 
– VwVfG. Maßgeblich ist der Inhalt der ausgelegten Unterlagen 
(§ 20 Absatz 2 Satz 2 UVPG, § 27a Abs. 1 Satz 4 VwVfG).

1. Jeder kann bis spätestens einen Monat nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum 7. Juni 2021, bei der 
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz, Altchem-
nitzer Straße 41 in 09120 Chemnitz oder bei der Gemein-
deverwaltung Neuhausen Einwendungen gegen den Plan 
schriftlich oder zur Niederschrift erheben bzw. sich äußern. 
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Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.

 Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind für das Verfahren 
über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, aus-
geschlossen, § 21 Abs. 4 Satz 1 UVPG. Die Äußerungsfrist 
gilt auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen, § 21 Abs. 
5 UVPG.

 Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, die von mehr als 
50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet  oder in 
Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht wer-
den (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Un-
terschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.

 Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestäti-
gung erfolgt.

2. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach an-
deren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss einzulegen, werden hiermit entsprechend 
von der Auslegung des vollständigen Plans benachrichtigt. 
Sie können innerhalb der in Nr. 1 genannten Frist Stellung-
nahmen zu dem Plan abgeben bzw. sich äußern.

3.  Nach § 18 Abs. 1 Satz 4 UVPG in Verbindung mit § 73 Abs. 
6 VwVfG ist für Äußerungen nach § 21 UVPG ein Erörte-
rungstermin durchzuführen.  Die Anhörungsbehörde kann 
auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten (§ 39 Abs. 4 Sächs-
StrG).

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich be-
kannt gemacht werden. 

 Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen 
erhoben, Äußerungen vorgebracht oder Stellungnahmen 
abgegeben haben, von dem Termin gesondert benachrich-
tigt. Bei gleichförmigen Einwendungen gilt diese Regelung 
für den Vertreter (§ 17 VwVfG in Verbindung mit § 1 Satz 
1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- 
und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat 
Sachsen (SächsVwVfZG)). 

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den. 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das 
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster-
mins beendet.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen, Vorbringen von Äußerungen oder Abga-
be von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht 
erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, wer-
den nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Äußerungen, Einwendungen und Stellungnahmen 
wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 

Planfeststellungsbehörde (Landesdirektion Sachsen) ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) an die Einwender und  diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zu-
stellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbau-
beschränkungen nach § 24 SächsStrG und die Verände-
rungssperre nach § 40 SächsStrG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast 
ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu 
(§ 40 Abs. 1 Satz 3 SächsStrG). 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewie-
sen,
a. dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behör-
de die Landesdirektion Sachsen ist,

b. dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Plan-
feststellungsbeschluss entschieden werden wird, 

c. dass weitere relevante Informationen zu dem Planfest-
stellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Chemnitz, erhältlich sind und bei ihr Äuße-
rungen und Fragen bis zum 7. Juni 2021 eingereicht 
werden können.

Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der 
Erhebung von Einwendungen seitens der Beteiligten werden 
zum Zwecke der Durchführung dieses Planfeststellungsverfah-
rens Daten erhoben. Diese Daten werden von der Landesdirek-
tion Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden 
Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Die entspre-
chenden datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) werden dem Vorhabenträger (Freistaat 
Sachsen vertreten durch das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr, Niederlassung Zschopau) übermittelt. Der behördliche 
Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion Sachsen ist wie 
folgt erreichbar: Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion 
Sachsen, 09105 Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.
de; Telefon: +49 371/532-0.

Gemeinde Neuhausen, den 31. März 2021   

Peter Haustein
Bürgermeister der Gemeinde 
 

Abbrennen von Brauchtums- und 
Traditionsfeuern!!!
Seit Inkrafttreten des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bo-
denschutzgesetztes am 22.03.2019 ist das Verbrennen pflanz-
licher Abfälle grundsätzlich verboten. Pflanzliche Abfälle sind 
vorrangig auf dem eigenen Grundstück zu verwerten oder auf 
Wertstoffhöfen zu entsorgen. Jede vorsätzliche oder fahrlässi-
ge Handlung, die den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft, 
kann als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet werden (§ 
69 KrWG)

Bisher wurden traditionell zu Ostern und am 30.04. zahlreiche 
Brauchtumsfeuer (Oster-/Hexenfeuer) in unserer Gemeinde ab-
gebrannt. 
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Ein Brauchtumsfeuer liegt aber nur dann vor, wenn das Feuer 
von Organisationen oder Vereinen ausgerichtet wird und im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung von kommunaler 
Bedeutung für jedermann zugänglich ist. 
Verbrannt werden darf nur naturbelassenes trockenes Holz. Das 
Verbrennen pfl anzlicher Abfälle (Laub, Heckenschnitt, 
Gartenabfälle jeglicher Art) sowie von behandeltem Holz 
um evtl. Entsorgungskosten bzw. Aufwand zu sparen ist unzu-
lässig! Dies gilt ebenso für Feuerschalen bzw. -körbe.

Im Übrigen möchten wir an das folgende GENEHMIUNGSVER-
FAHREN erinnern:

1. Brauchtumsfeuer mit einer Höhe und einem Durchmesser 
von mehr als 1 m sind mindestens 1 Woche zuvor bei der 
Gemeindeverwaltung zur Genehmigung schriftlich zur Ge-
nehmigung anzumelden. Ein Anmeldeformular erhalten Sie 
in der Gemeindeverwaltung bzw. auf unserer Webseite www.
neuhausen.de. 

2. Bei der Anmeldung sind anzugeben bzw. vorzulegen
 der Verantwortliche (Adressat des Genehmigungsbeschei-

des), 
 der Tag und die Uhrzeit des Abbrennens, 
 der genaue Standort der Feuerstelle,
 ein Nachweis der Tradition der Veranstaltung und des öffent-

lichen Charakters 
3. Die Genehmigung ist mit Aufl agen verbunden. 
4. Die Verwaltungsgebühr beträgt 7,00 €.

Brauchtumsfeuer, die am 30.04.2021 abgebrannt werden 
sollen, sind aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 
21.04.2020 bei der Gemeindeverwaltung, Zimmer 107 oder per 
E-Mail (heidenreich@gemeinde-neuhausen.de), zur Genehmi-
gung anzumelden! 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Anmeldungen 
von Brauchtumsfeuern nicht mehr an die Rettungsleit-
stelle gemeldet werden dürfen.
Sollte es zur Alarmierung der Feuerwehr kommen, trägt 
der Verursacher die Kosten, die der Gemeinde durch ei-
nen Einsatz der Feuerwehr entstehen.

Heidenreich
Hauptamtsleiterin

„Jeder kehrt vor 
  seiner Tür!“

Liebe Einwohner,
ran an die 
Schaufeln 
und Rechen und 
dem Winterschmutz 
den Kampf angesagt. 
Zusammengekehrter Streusplit kann 
vom Bauhof abgeholt werden. 
Bitte telefonisch oder per mail 
den genauen Standort melden unter:
tourismus@gemeinde-neuhausen.de 
oder 037361 159777

„Jeder kehrt vor 
  seiner Tür!“



AMTSBLATT Heft 04 · April 2021 - Jahrgang 31 Seite 6

Regionalbudget 3.0

Der Kleinprojektefonds der LEADER-Region „Silbernes Erz-
gebirge“ geht in die dritte Runde. Dieses Jahr wird die Region 
sich beim Land Sachsen abermals um die Förderung aus dem 
GAK-Rahmenplan bewerben. Wenn die Zusage des Freistaates 
kommt, wird die Summe von 200.000 Euro erneut an Projekt-
träger weitergereicht. Im Gegensatz zu den vergangenen beiden 
Förderjahren, werden 2021 jedoch nur Vereine, Verbände und 
Stiftungen als Antragsteller zugelassen. 
Aber schon jetzt können sich diese gemeinnützigen Organisati-
onen beim Regionalmanagement zu ihren Projektideen beraten 
lassen. Diese sollten dem Vereins- oder Gemeindeleben dienen 
und können z.B. aus folgenden Bereichen kommen: Grundver-
sorgung, Mobilität, Kunst und Kultur, Umwelt, Soziales, Bildung 
oder Tourismus. Gefördert werden Projekte mit einem Brutto-
Gesamtkostenrahmen von 1.250 bis 20.000 Euro. Der Förder-
satz beträgt 80%.
Nach Einreichung der Anträge, zusammen mit einem Kosten- 
und Finanzierungsplan, werden die Projekte nach festen Krite-
rien mit einem Punktesystem bewertet, aus dem sich eine Rei-
henfolge ergibt. Entsprechend der Platzierung werden die Gelder 
vergeben.
Die Anträge können mit Start des Aufrufes abgegeben werden. 
Vorher muss jedoch eine Beratung erfolgen. Der Aufruf ist für Mai 
geplant. Fest steht jedoch, dass die Projekte bis zum 30. Okto-
ber abgeschlossen und abgerechnet sein müssen. 
Im vergangenen Jahr war der SV Eintracht Cämmerswalde e.V. 
einer der Vereine, die durch den Kleinprojektefonds unterstützt 
werden konnten. Für den Waldsportparklauf wurden Hinweis-
schilder und ein Unterstand in Form eines Pavillons benötigt. 
Besonders stolz waren die Organisatoren und Teilnehmer jedoch 
auf die individuell gefertigten Holzmedaillen. 2019 war es der 
NCV „Die lustigen Fünf“ e.V., welcher die Möglichkeit der funkti-
onalen Erweiterung ihres Probenraumes nutzte.
Umfangreiche Informationen zum Regionalbudget finden Sie auf 
der Webseite der Region „Silbernes Erzgebirge“ unter Kleinpro-
jekte. Dabei jedoch der Hinweis, dass die Antragsformulare erst 
zum Aufrufstart aktualisiert und online gestellt werden.
Das Regionalmanagement bietet ab sofort Online-Beratungen 
an. Bei Interesse wenden Sie sich an:

Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“ 
Halsbrücker Str. 34 / DBI
09599 Freiberg
Telefon: 03731 692698
Email: wettbewerbe@re-silbernes-erzgebirge.de
Internet: www.re-silbernes-erzgebirge.de

Amtliche Haushaltsbefragung – 
Mikrozensus 2021

Jährlich wird im Freistaat Sachsen - wie im gesamten Bun-
desgebiet – der Mikrozensus durchgeführt. Der Mikrozensus 
(„kleine Volkszählung“)  ist eine gesetzlich angeordnete Stich-
probenerhebung mit Auskunftspflicht, bei der ein Prozent der 
sächsischen Bevölkerung (rund 20  000 Haushalte) von Januar 
bis Dezember zu Themen wie Haushaltsstruktur, Erwerbstätig-
keit, Arbeitsuche, Besuch von Schule oder Hochschule, Quellen 
des Lebensunterhalts, usw. befragt werden. Um die Situation auf 
dem europäischen Arbeitsmarkt sowie die Lebensbedingungen 
der Menschen in Europa beurteilen zu können, sind internati-
onal vergleichbare Daten zu Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, 

Einkommen und Gesundheit unverzichtbar. Das Mikrozensus-
Frageprogramm in 2021 enthält daher neben Fragen der EU-weit 
durchgeführten Befragungen zur Arbeitsmarktbeteiligung, zu 
Einkommen und Lebensbedingungen sowie zur Internetnutzung 
auch Fragen des Zusatzprogramms zum Gesundheitszustand.
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach den Re-
geln eines objektiven mathematischen Zufallsverfahrens. Dabei 
werden nicht Personen, sondern Wohnungen ausgewählt. Um 
auch Aussagen über Veränderungen und Entwicklungen in der 
Bevölkerung treffen zu können, werden die ausgewählten Haus-
halte in der Regel bis zu viermal (maximal zweimal innerhalb ei-
nes Jahres) befragt. 
Die Befragten können sich entweder telefonisch von geschulten 
Erhebungsbeauftragten befragen lassen oder den Mikrozensus-
Fragebogen eigenständig online oder auf Papier ausfüllen. 
Die Erhebungsbeauftragten legitimieren sich mit einem Sonder-
ausweis des Statistischen Landesamtes. Sie sind zu den ent-
sprechenden Gesetzen und den einschlägigen Bestimmungen 
des Datenschutzes belehrt und zur Geheimhaltung verpflichtet. 
Alle Einzelangaben werden geheim gehalten und dienen aus-
schließlich den gesetzlich bestimmten Zwecken.

Auskunft erteilt: Stefan Meller, Tel.: 03578 - 33-2110
mikrozensus2020@statistik.sachsen.de

Umwelttelefon
Meldungen und Hinweise über besondere Wetterlagen, Geruchs-
belästigungen und sonstige Beeinträchtigungen durch Umweltbe-
lastungen sind an folgende Adressen zu richten:

 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
  Tel.: 0351/5646522 | Fax.: 0351/5646529
  uwe.boehme@smul.sachsen.de

 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
  Tel.: 0351/26125104 | Fax.: 0351/26125199
  cornelia.oelke@smul.sachsen.de

Außerdem können Sie sich im Internet unter www.luft.sachsen.de 
über die Luftqualität in Sachsen informieren.

TERMINE Abfallentsorgung  
April 2021
Neuhausen (ohne Deutscheinsiedler Weg) und OT Dittersbach, 
OT Frauenbach, OT Heidelbach
09.04.2021 Restmüll
22.04.2021 Restmüll
27.04.2021 Papier
13.04.2021 Gelbe Tonne
27.04.2021 Gelbe Tonne

Neuhausen (Deutscheinsiedler Weg)
22.04.2021 Restmüll
22.04.2021 Papier
22.04.2021 Gelbe Tonne

OT Cämmerswalde
08.04.2021 Restmüll
21.04.2021 Restmüll
01.04.2021 Papier
29.04.2021 Papier
13.04.2021 Gelbe Tonne
27.04.2021 Gelbe Tonne

OT Deutschgeorgenthal, OT Neuwernsdorf, OT Rauschenbach
08.04.2021 Restmüll
21.04.2021 Restmüll 
27.04.2021 Papier

Redaktioneller Teil
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13.04.2021 Gelbe Tonne
27.04.2021 Gelbe Tonne

Annahme von Grünschnitt
Die Annahme von Grünschnitt beginnt 
am Montag, dem 12. April 2021. 
Sie erfolgt dann wie gewohnt immer montags in der Zeit 
von 17:00 bis 18:00 Uhr am alten Heizhaus (Ernst- Thälmann- 
Str. 20). Die Öffnungszeiten sind unbedingt einzuhalten! 

Aufgrund der strengen Regelungen zur Abwehr der Corona- Pan-
demie weisen wir darauf hin, dass auf einen Mindestabstand 
von 1,50 m zwischen den Bürgern zu achten ist.

Bitte halten Sie das Entgelt passend bereit!
Beachten Sie dabei die neuen Kosten für die Grünschnittabgabe:
80l- Sack  1,00 €
Anhänger klein  4,00 €
Anhänger groß  7,00 €

Wir bitten darum, Grünschnitt, Heckenschnitt und Äste zu 
trennen!

Geburtstag des Monats
unter Vorbehalt
Im Monat Mai 2021 entfällt der Geburtstag des Monats.

Peter Haustein – Bürgermeister
Volkssolidarität Kreisverband Freiberg e.V.

Zur Veröffentlichung von Alters-, oder Ehejubiläen benötigt die Ge-
meinde Neuhausen Ihr Einverständnis (Unterschrift). 
Eine Einverständniserklärung wird Ihnen gern im Rathaus ausgehän-
digt oder auf telefonische Anfrage zugeschickt.
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift, sie ist freiwillig 
und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bei 
Fragen kontaktieren Sie uns gern unter: 037361 – 15970, oder 159777.

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Neuhausen

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Zahnärztlicher Notdienst
Olbernhau –  Marienberg –  Zschopau
Samstag und Sonntag von 9:00 bis 11:00 Uhr 
für dringende Schmerzfälle

02.04.21 Dipl.- Stom. M. Liebsch, Zschopau 03725 6184
03.04.21 BAG Dipl.- Stom. L.+ B. Rother, Drebach 03725 77007
04.04.21 Praxis Dipl.- Stom. A. Pfl ugbeil,  037368 212
 Deutschneudorf
05.04.21 BAG Dr. med. dent. C.+ F. Budai, Seiffen 037362 7272
10./11.04.21 Praxis Dipl.- Stom. G. Kallenberg, Marienberg 03735 23258
17.04.21 Praxis Dipl.-Stom. C. Lehnguth, Drebach 03725 77401
18.04.21 BAG Dipl.- Stom. P.+E. Kluge, Drebach 037341 7018
24./25.04.21 BAG Dr. med. dent. J. Preißler
 und Dipl.- Stom. U. Preißler, Heidersdorf 037361 159938

Apothekenbereitschaft
Der Bereitschaftsdienst wechselt wöchentlich und 
beginnt am Montag 8:00 Uhr und endet 
am darauffolgenden Montag 8:00 Uhr.

29.03.- 04.04.21 Bornwald- Apotheke,  037369 8241
  Großolbersdorf
+ 09.00-21.00 Uhr Herz- Apotheke, Olbernhau 037360 72522
05.04.- 11.04.21 Pelikan- Apotheke, Marienberg 03735 61122
12.04.- 18.04.21 Herz- Apotheke, Olbernhau 037360 72522
19.04.- 25.04.21 Löwen- Apotheke, Wolkenstein 037369 9315
+ 09.00-21.00 Uhr Schloß- Apotheke, Neuhausen 037361 50070
26.04.- 02.05.21 Linden- Apotheke, Lengefeld 037367 862240

Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst wird weiterhin

Montag, Dienstag, Donnerstag ab 19.00 Uhr,

Mittwoch und Freitag ab 14.00 Uhr und

Samstag, Sonntag und an Feiertagen 24 Stunden

über die Rufnummer  1 1 6 1 1 7 vermittelt.

Olbernhau –  Marienberg –  Zschopau

Neuhausen/Erzgeb.
Dieter Lange 08.04.1938 83 Jahre 
Marita Eimann 24.04.1947 74 Jahre 
Walfried Winterling 25.04.1925 96 Jahre 
Hildegard Zennig 27.04.1929 92 Jahre 
 
OT Cämmerswalde
Erika Kaltofen 07.04.1939 82 Jahre 

OT Frauenbach
Werner Gerlach 01.04.1933 88 Jahre 
Hannelore Walter 14.04.1945 76 Jahre 
Volker Braun 19.04.1949 72 Jahre 

OT Neuwernsdorf
Manfred Richter 23.04.1939 82 Jahre 

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren und 
wünschen alles Gute 
sowie Gesundheit und 
Wohlergehen.
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Sonntag Quasimodogeniti, 11. April
10.00 Uhr Heidersdorf Gottesdienst zur Eröffnung der Bibelwoche

Sonntag Miserikordias Domini, 18. April
10.00 Uhr Neuhausen Gottesdienst zum Abschluss der 
Bibelwoche

Sonntag Jubilate, 25. April
10.00 Uhr Neuhausen Gottesdienst

Pfarramtskanzlei Neuhausen
Erreichbar unter Telefon: 037361 – 45249 / Fax - 50851
Pfarrerin Mandy Mehlhorn: 037361 - 50850
E-Mail: kg.neuhausen@evlks.de
Internet: www.schwartenberggemeinde.de

Cämmerswalde

Bereitschaftsdienst Ärzte
Siehe bitte unter Ärzte Neuhausen

Zahnärztlicher Notdienst
Brand-Erbisdorf – Freiberg – Flöha
Samstag  9:00 – 10:00 Uhr
Sonntag 10:00 – 11:00 Uhr
Feiertag 10:00 – 11:00 Uhr
02.04.21 Praxis Dr. med. H.-J. Riediger, Freiberg 03731 34686
03.04.21 Praxis Dipl.- Stom. K. Drechsel, Freiberg 03731 23972
04.04.21 Praxis Dr. med. dent. S. Möckel,  03726 6074
 Niederwiesa
05.04.21 Praxis S. Geißler, Halsbrücke 03731 33640
10./11.04.21 Praxis Dr. med. dent. S. Matthes, Freiberg 03731 773488
17.04.21 Praxis G. Matthes, Freiberg 03731 2070220
18.04.21 Praxis Dr. med. H.-P. Krause, Grünhainichen 037294 7180
24.04.21 Praxis Dipl.- Stom. I. Held, Oederan 037292 4220
25.04.21 Praxis Dipl.- Stom. Th. Held, Oederan 037292 4125

Änderungen bitte vorbehalten.

Diakoniestation Seiffen
Am Rathaus 3 • 09548 Seiffen
Tel./Fax: 037362/8481

Wochenenddienst
DRK-Sozialstation Sayda  
und Umgebung

Kirchgemeinden

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Neuhausen –  Heidersdorf

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen 

Donnerstag, 01. April - Gründonnerstag
19.00 Uhr Neuhausen Abendandacht

Freitag, 02. April - Karfreitag
14.30 Uhr Neuhausen Andacht zur Sterbestunde Jesu
14.30 Uhr Heidersdorf Andacht zur Sterbestunde Jesu

Ostersonntag, 04. April
06.00 Uhr Neuhausen Auferstehungsandacht auf dem Friedhof
10.00 Uhr Neuhausen Festgottesdienst
10.00 Uhr Heidersdorf Familiengottesdienst

Ostermontag, 05. April
10.00 Uhr Neuhausen Familiengottesdienst
10.00 Uhr Heidersdorf Festgottesdienst
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Kirchgemeinde Clausnitz –
Cämmerswalde – Rechenberg

Veranstaltungen im April

01.04. 19:00 Gründonnerstag-Andacht/
  Tischabendmahl (M. Wehner) ⛪Rechenberg

01.04. 19:00 Gründonnerstag-Andacht/
  Tischabendmahl (PfrnKlement) ⛪Voigtsdorf

02.04. 08:30 Karfreitags-Gottesdienst mit 
  Abmahl (M.Wehner) ⛪Rechenberg

02.04. 10:30 Karfreitags-Gottesdienst mit 
  Abmahl (Pfr. Pohle) ⛪Clausnitz

02.04. 15:00 Karfreitags-Gottesdienst mit 
  Abmahl (Pfr. Pohle) ⛪Cämmerswalde

02.04. 08:30 Karfreitags-Gottesdienst mit 
  Abmahl (Pfr. Pohle) ⛪Sayda

02.04. 10:00 Karfreitagsandacht 
  (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz

02.04. 15:00 Posaunenandacht zum Karfreitag 
  (Pfrn. Klement) ⛪Voigtsdorf

04.04. 07:00 Auferstehungsandacht 
  (Pfr. Pohle) Friedhof      Rechenberg

04.04. 10:00 Familiengottesdienst (A. Schenk) ⛪Rechenberg

04.04. 10:00 Ostergottesdienst mit KinderGD
  (Pfr. Pohle) ⛪Sayda

04.04. 10:00 Ostergottesdienst mit KinderGD/ 
  Abmahl (Pfrn. Klement) ⛪Voigtsdorf

05.04. 08:30 Ostergottesdienst  (Pfr. Pohle) ⛪Clausnitz

05.04. 10:00 Ostergottesdienst mit Abm.
  KinderGD (Pfr. Pohle)  ⛪Cämmerswalde

05.04. 10:00 Familiengottesd./Taufe/ 
  KinderGD (Klement, Schlesier) ⛪Dorfchemnitz

08.04. 14:00 Großelternkreis 🏠Voigtsdorf

08.04. 14:15 Rentnerkreis 🏠Cämmerswalde

11.04. 08:30 Gottesdienst (K. Hutzschenreuter) ⛪Rechenberg

11.04. 10:00 Gottesdienst mit Abmahl
  (K, Hutzschenreuter) ⛪Clausnitz

11.04. 08:30 Gottesdienst (Pfrn. Klement) ⛪Voigtsdorf

11.04. 10:00 Gottesdienst (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz

11.04. 10:00 Gottesdienst (G. Ciesielski)  ⛪Sayda

14.04. 14:00 Frauenkreis 🏠Dorfchemnitz

15.04. 14:15 Frauendienst im Heimathaus     Clausnitz

15.04. 15:00 Frauendienst 🏠Sayda

15.04. 19:30  Gesprächskreis 🏠CCR

17.04. 19:30  Kreis Junger Erwachsener 🏠Cämmerswalde

18.04. 08:30 Gottesdienst (M. Wehner) ⛪Cämmerswalde

18.04. 10:00 Gottesdienst mit KinderGD 
  (M. Wehner) ⛪Rechenberg

18.04. 10:00 Gottesdienst mit Abmahl/
  KinderGD (Pfr. Pohle) ⛪Sayda

18.04. 08:30 Gottesdienst (Pfrn. Klement) ⛪Dorfchemnitz

18.04. 10:00 Gottesdienst mit Abm. 
  (Pfrn. Klement) ⛪Voigtsdorf

24.04. 20:00 Klassischer Gitarrist Fabian Zeller 
  „Kultur im Pfarrhaus“ 🏠Dorfchemnitz

25.04. 08:30 Gottesdienst (Pfr. Hecker) ⛪Clausnitz

25.04. 10:00 Gottesdienst mit Abmahl
  (Pfr. Hecker) ⛪ Rechenberg

25.04. 10:00 Gottesdienst (E. Huth) ⛪Voigtsdorf

25.04. 17:00 Abendgottesdienst 
  (Pfrn. Klement) ⛪Sayda

29.04. 14:15 Seniorenkreis 🏠Rechenberg

Bitte informieren Sie sich vorher, ob die veröffentlichten Veranstal-
tungen stattfi nden. 
http://www.kirchregion-kreuztanne.de 
Pfarramt Clausnitz 037327 7210
Pfarrbüro Sayda 037365 1227
Pfarrbüro Dorfchemnitz 037320 1567

Informationen zu neuen 
Friedhofsgebühren

Der Kirchenvorstand hat in seiner März-Sitzung 2020 eine neue Ge-
bührenordnung für die Friedhöfe Clausnitz, Cämmerswalde und Re-
chenberg festgelegt. Damit ergeben sich ab dem Monat April höhere 
Gebühren. Mit ihnen sollen unsere Friedhöfe in den nächsten Jahren 
weiterhin erhalten werden. 
Die Anpassung nach etwa acht Jahren war notwendig geworden, 
aufgrund der allgemeinen Preissteigerung der vergangenen Jahre, 
aber auch wegen einer allmählich zurückgehenden Bestattungszahl. 
Bereits 2018 mussten die Bestattungskosten nach einem notwendi-
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gen Wechsel der Grabmacherfirma angepasst werden. Die Gebüh-
ren für den Erhalt und die Pflege konnten jedoch weiterhin auf dem 
Niveau von 2013 gehalten werden. 
Am auffälligsten ändern sich daher nun die Friedhofsunterhaltungs-
gebühren und die Benutzungsgebühren für Grabstellen. Während 
die Friedhofsunterhaltungsgebühren die Kosten für die Pflege der 
Friedhöfe decken sollen (Rasenpflege, Baumpflege, Winterdienst 
etc.), werden aus den Benutzungsgebühren bauliche Aufgaben (Un-
terhaltung von Mauern, Zäunen etc.) finanziert.
Im Zuge der neuen Gebührenordnung wird auch der Umgang mit 
dem Winterdienst geändert. Die Kosten werden nun vom allgemei-
nen Friedhofshaushalt getragen und damit auf alle Friedhofsnutzer 
gleichmäßig umgelegt.
Als Kirchgemeinde haben wir die staatliche Aufgabe übertragen 
bekommen, auf unseren Friedhöfen Menschen unabhängig ihrer 
Kirchgemeindezugehörigkeit und Konfession zu bestatten. Beiset-
zung und Gedenken wollen wir in würdiger Form ermöglichen. Jeder 
unserer Friedhöfe hat einen eigenen abgeschlossenen Haushalt. Es 
werden keine Gewinne erzielt, sondern möglichst kostendeckend 
gearbeitet. Trotz der Gebührenerhöhung bleibt eine finanzielle wie 
praktische Unterstützung durch die jeweilige Kommune weiterhin 
notwendig.
Die neuen Gebühren gelten mit der Veröffentlichung in den entspre-
chenden kommunalen Amtsblättern der Kommunen Rechenberg-
Bienenmühle sowie Neuhausen.

Ev.- luth. Kirchgemeinde Kreuztanne bei Sayda, 
www.kirchregion-kreuztanne.de
Pfarramt Clausnitz-Cämmerswalde-Rechenberg
Dorfstr. 56, 09623 Clausnitz, Tel.: 037327-7210, Fax: 833203
e-mail: kg.clausnitz@evlks.de, steffi.geyer@evlks.de

Öffnungszeiten unserer Kanzlei: 
Mo. 16:00 Uhr-18.00 Uhr, Fr. 10:00 Uhr-12:00 Uhr
Pfr. Philipp Pohle erreichen Sie unter: 037327-833204 bzw. 
philipp.pohle@evlks.de

Katholische Kirche

Gottesdienste finden im Aprilz wie folgt statt:

Ostersonntag 04.04. 15.00 Uhr Neuhausen
Samstag 10.04. 17.00 Uhr Neuhausen
Samstag 17.04. 17.00 Uhr Neuhausen
Samstag 24.04. 17.00 Uhr Neuhausen

Wir wünschen allen Einwohnern von Neuhausen ein frohes, geseg-
netes Osterfest bei bester Gesundheit.

Alle aktuellen Gottesdienstzeiten unserer Pfarrei finden Sie auch 
unter: www.erz-katholisch.de oder www.kath-kirche-marienberg.de.

Auswertung – Schneeskulpturen-
Wettbewerb 
OS – Rechenberg-Bienenmühle
Fach: Kunsterziehung
Immer wieder wurde 
die Öffnung der Schu-
len für alle Schüler 
verschoben. Leider. 
Die Übergabe der 
Pokale für die besten 
drei Schneeskulpturen 
war auf dem Schulhof 
also nicht möglich. 
So beschloss ich, es 
war ein sonniger Tag 
Ende Februar, die Po-
kale persönlich zu den 
Schülern nach Hause 
zu bringen. Das war 
eine Überraschung 
für die vier Schüler/-
innen. Der Pokal für 
den Platz 1 ging nach 
Cämmerswalde (No-
emi, 7a und Sellin Fi-
scher, 10a), der Pokal 
für den Platz 2 nach 
Frauenstein (Rick 
Naumann, 9a) und der 
Pokal für den Platz 3 
nach Kleinbobritzsch 
(Celine Grunewald, 9a) 
Die Schüler nahmen ihren Preis freudig entgegen. Schnell noch 
ein Foto für die Nachwelt und meine kleine Erzgebirgsrundfahrt 
war beendet. P.K.

Marktstraße 4 
09526 Olbernhau
info@bestattung-schubert.de

www.bestattung-schubert.de

E-MAIL

BÜRO

FAMILIENBETRIEB SEIT 1991 –  
SEIT 2020 FÜR SIE IN OLBERNHAU.

ERREICHBAR

037360 
     6666 55

Tag & Nacht

SOFORTHILFE  
IM TRAUERFALL –
Übernahme  
sämtlicher  
Bestattungs -
angelegenheiten

BERATUNG. 
BETREUUNG. 
VORSORGE.
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VEREINE geben bekannt



AMTSBLATT Heft 04 · April 2021 - Jahrgang 31 Seite 12

Ortschronistin 
bedankt sich
Auch diesmal möchte ich mich für die hilfreichen Tipps be-
danken. Zur Auflösung der gezeigten Bilder im Amtsblatt März 
2021:

1. Bild
Das sogenannte „Behge-Gut“, Neuwernsdorfer Weg 47, von 
einer anderen Perspektive.

2. Bild
Das Haus „Schwartenbergweg 22“  
Der Schuppen rechts wurde vor ca. 20 Jahren abgerissen.

Interessantes aus der Geschichte

3. Bild
Wohnhaus „Neuwernsdorfer Weg 49“ um 1960. 

Die nächsten Fotos, zu denen ich Ihre Mithilfe benötige, finden Sie in 
der Amtsblatt-Ausgabe Mai 2021.

In der nachstehenden neuen Rubrik „Kennen Sie…?“ werden Be-
deutung oder Namensherkunft von Bergen, Tälern, Wegen oder 
Gebäuden in unserer Gegend gesucht. Vielleicht weiß der ein oder 
andere die Antwort oder hat eine Erklärung.-
Dann bitte an meine E- Mail Adresse: m-wenzel@mein.gmx oder ich 
freue mich auch über jeden Anruf: 037361-145981.

Vielen Dank!
Ortschronistin Manuela Wenzel
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Teil 11

Wussten Sie, …
…dass es in Neuhausen in der Vergangenheit Ereignisse und 
Dinge gab, wovon man keine großen Geschichten oder gar Ro-
mane schreiben kann. Aber ihre Erwähnung dürfte amüsant sein 
oder auch schöne Erinnerungen wachrufen.

Wussten Sie, …
…dass der große Schloßturm früher ein Zwiebeldach hatte? Utz 
von Schönberg ließ das Dach 1845 in Zuckertüten- Form erneu-
ern.

…dass der Stuhlfabrikant Otto Seifert auf seiner Geschäftspost 
zu Werbezwecken ein Bild seiner Fabrik drucken ließ mit der Auf-
schrift: “Größte Stuhlfabrik Deutschlands“? Einer Anzahl Kon-
kurrenten gefi el dieser Werbespruch nicht und sie reichten Klage 
bei Gericht ein. Herr Seifert antwortete dem Gericht, man solle 
doch mal mit einem Bandmaß nach Neuhausen kommen und 
die Höhe seiner Fabrik messen und den Klägern das Ergebnis 
mitteilen. Von einem Urteil ist nichts bekannt geworden.

…dass das abgerissene Eckhaus an der Kreuzung gegenüber 
dem ehem. Gasthaus Post in den 20er Jahren ein interessanter 
Laden des Herrn Rudolf Löschner war?
Dort gab es alles, was das Kinderherz erfreute. Vor allem 
Wildwest- und Kriminalromane, allerlei Spielzeug, Papier und 
Schreibwaren, Ansichtskarten, Geschenke, Schulbücher usw. Zu 
Weihnachten war ein Schaufenster voll Puppen ausgestellt. In ei-
nem Nebenraum wurden Sägen und Handwerkszeug geschärft. 

…dass der Pfefferkuchensteig, der früher mal kurz nach der Fir-
ma Kreische begann bis hoch zum jetzigen Wohnhaus Heimann 
in Dittersbach, seinen Namen tatsächlich von dem leckeren Ge-
bäck hat?
Einige Frauen nutzten diesen Weg über Dittersbach als Abkür-
zung nach Heidersdorf zum Bäcker. Sie trugen Kiepen auf dem 
Rücken in denen sie die Pfefferkuchen nach Neuhausen trans-
portierten.

…dass früher dicht am Friedhof zwei Brüder wohnten, die Frohs- 
Bossen? Bei einem Gewitter, das sich rasch mit Donner und Blit-
zen näherte, rannte der Bruno rüber zum Hugo, der sich gerade 
auf dem Dachboden befand und schrie: „Hugo, komm runter, 
es donnert!“ Worauf der antwortete: „Ich komm nicht runter, ich 
hör´s hier ohm aah!“

Anmerkung/Richtigstellung zu Amtsblatt März 2021, Rubrik 
„Wussten Sie“ auf Seite 12, letzter Anstrich: Jahresstückzahl 
Stühle
In Neuhausen und der näheren Umgebung wurden zwischen 
1970 und 1990 jährlich im Durchschnitt um die 440.000 Stühle 
hergestellt.
Die angegebene 1 Million Stück bezieht sich auf die jährliche 
Gesamtproduktion einschließlich der Werke Brand- Erbisdorf, 
Geringswalde und Mulda.

Dr. Wolfgang Harbich

Osterrätsel

1  dieser Himmelskörper bestimmt das jährliche Datum des  
 Osterfestes
2  damit kann man Eier bemalen
3  ein Frühblüher
4  Backware zu Ostern
5  so bezeichnet man die Tage vor Ostern
6  dieses Fest feiert man 50 Tage nach Ostern
7  so werden die Hasenohren auch genannt
8  dorthin legt der Osterhase die Eier
9  das gibt es zu Ostern auch aus Schokolade

Die Aufl ösung fi nden Sie in der Amtsblatt- Ausgabe 05/2021.

Aufl ösung Heft März
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Gesucht werden typische Frühlingsblumen. Die vorhandenen Buchstaben sollen dabei 
helfen. Die Auflösung finden Sie in der Amtsblatt- Ausgabe 04/2021. 
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für die Mai- Ausgabe 2021 ist

Freitag, der 16. April 2021

Für die Einhaltung dieses Termins zur Abgabe 

Ihrer Manuskripte und Inserate bedanken wir uns!

Freitag, der 30. April 2021
Die Redaktion

ist

Moped-Versicherung

Schon bereit für die erste 
Rollerfahrt in diesem Jahr? 
Das neue Versicherungskennzeichen ist  
jetzt bei uns erhältlich. 

Moped-Versicherung

Ihr Fels in der Brandung.

Hauptvertretung Marion Beck
Göhrener Weg 4, 09544 Neuhausen 
Telefon +49 37361 140985, Mobil +49 172 2712919 
marion.beck@wuerttembergische.de 
wuerttembergische.de/versicherungen/marion.beck
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